


 
Bekanntmachung von Termin u. Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen 

Formulare und Vordrucke der VG abrufbar über die Homepage der Gemeinde  

Hafenlohr unter www.hafenlohr.de 

 
 
 
 

  

15.08.2017  Fälligkeit der Verbrauchsgebühren / Grund- u. Gewerbesteuern 

02.09.2017  Auslösung des Probealarms 

08.09.2017  Abgabeschluss für das nächste Mitteilungsblatt 

08.09.2017 Versammlung der Jagdgenossenschaft Rothenfels-Bergrothenfels 

08.09.2017 CSU Info-Veranstaltung mit Alexander Hoffmann, MdB,  

im Gasthaus Ross, Hafenlohr – Beginn: 16.00 Uhr 

14.09.2017  Sprechtag des Bauamtes 

24.09.2017 Bundestagswahl 

07.10.2017 Oktoberfest im Sportheim mit bayer. Spezialitäten und der  

Band „Knolli Trijo“  

 

 

 

T E R M I N K A L E N D E R 



GEMEINDEINFORMATION 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
• Hafenlohr, Rathaus 
• Windheim, Dorfstraße 
veröffentlicht. 

 
Genehmigung von Bauanträgen 
 
Folgende Bauanträge wurden vom Gemeinderat 
genehmigt und das Einvernehmen mit dem Bauvorhaben 
erteilt: 

• Bauantrag zur Errichtung einer Garage und 

Stützmauer, Kleine Auäcker (Nähe Marienbrunner 

Straße) in Hafenlohr 

• Bauantrag zum Wohnhausneubau mit Garage und 

Abstellraum, Am Schnitzer 5, Hafenlohr 

• Bauantrag zum Teilabbruch der bestehenden 

Lagerüberdachung und Neubau einer Lagerhalle, 

Hauptstr. 87, Hafenlohr (teilweise auch auf 

Gemeindegebiet der Stadt Rothenfels) 

 
Verkehrsberuhigter Bereich an der Grundschule 
 
In der Sitzung vom 23.01.2017 wurde bereits für die 
Ortsstraße „Am Schnitzer“ eine Einbahnstraßenregelung 
aufgrund der geringen Fahrbahnbreite beschlossen. Für 
die Gemeindestraßen „Am Schnitzer“, Herrengasse und 
„An der Schule“ wurde nun auch ein verkehrsberuhigter 
Bereich beschlossen. Wirksam wird die neue Regelung mit 
der Aufstellung der Verkehrszeichen, die Parkflächen 
innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs werden noch 
gekennzeichnet.  
 
 
Ergänzung des bestehenden Vertrages über 
Ingenieurleistungen Baugebiet "Schnitzer" 
 
Der Ingenieurvertrag zum Baugebiet „Schnitzer“ vom 
15.04.2013/17.06.2013 wurde vom Gemeinderat damals 
genehmigt. Zu den damals in Auftrag gegebenen 
Leistungen kamen per Beschluss noch die Errichtung einer 
Stützmauer an der Steige und der Parkplatz vor der Schule 
hinzu. Diese Ergänzungen der Planung müssen nun auch 
vom Ingenieurbüro abgerechnet werden. Hierzu lag das 
Angebot vor, diese zu den Konditionen des bestehenden 
Vertrages abzurechnen. Diesem Vorschlag stimmte der 
Gemeinderat zu. 
 
Aktueller Planungsstand des Hochwasserschutzes; 
Vorstellung durch das Wasserwirtschaftsamt 
Aschaffenburg 
 
Zur jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister 
Schwab den Leiter des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) 
Aschaffenburg, Herrn Dr. Walter und den Abteilungsleiter 
Herrn Drautz begrüßen. Die bisher bekannte Planung 
wurde nochmals erläutert; diese wurde ja bekanntlich 
schon im Herbst 2016 öffentlich vorgestellt und ist auch im 
Internet abrufbar. Mittlerweile liegt auch eine genauere 
Kostenberechnung vor, die eine deutliche  

 
 
Kostensteigerung für das gesamte Projekt bringt. Die 
Mehrkosten wurden vom WWA Aschaffenburg erläutert. 
So wird u.a. das Pumpwerk nun größer ausgeführt um 
auch Starkregenereignisse zu berücksichtigen. Die Kosten 
wurden nun mit 10,4 Mio Euro beziffert, bisher rechnete 
man mit rund 7,5 Mio Euro. Die Kostenbeteiligung der 
Gemeinde lag bisher bei 65 Prozent. Durch die 
Einbeziehung so genannter „unbaren Leistungen“, also die 
Übernahme von Dienstleistungen durch die Gemeinde für 
den Freistaat Bayern, kann der Gemeindeanteil jedoch 
gesenkt werden.  
Die Verhandlungen der Gemeinde mit dem Freistaat 
Bayern, die derzeit geführt werden, haben selbstver-
ständlich das Ziel, den Gemeindeanteil so verträglich wie 
nur möglich zu gestalten. Derzeit liegt das vorläufige 
Ergebnis bei 87 Prozent Förderung; somit ist der Anteil der 
Gemeinde so gering wie noch nie in der Planung.  
 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der  
Gemeinde Hafenlohr für das Haushaltsjahr 2017; 
Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung; 
 
I. Nachstehend wird die Haushaltssatzung der Gemeinde 
Hafenlohr bekannt gemacht: 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde HAFENLOHR, Landkreis 
Main-Spessart, für das Haushaltsjahr 2017. 
 
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die 
Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen u. Ausgaben mit  3.850.139,00 € 

und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen u. Ausgaben mit   1.147.479,00 € 
ab. 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
 152.328,00 Euro  festgesetzt.  
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren 
wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende 
Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. GRUNDSTEUER 
a) für land- u.  
 forstwirtschaftliche Betriebe (A)      350 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)                  320 v.H. 

2. GEWERBESTEUER                               330 v.H. 
 
 



 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
1.000.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in 
Kraft. 
Hafenlohr, den 14.07.2017 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 
II. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des   
    Landratsamtes Main-Spessart vom 10.07.2017, 
    Az. 21-941, rechtsaufsichtlich genehmigt. 
III. Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO ab  
dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung im 
Schaukasten der Gemeinde Hafenlohr eine Woche lang 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, Zimmer 06, II. OG während den 
allgemeinen Dienststunden, zur Einsichtnahme bereit. 

 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.08.2017 sind die Abschläge für die Wasser- und 
Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein 
Abbuchungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag zum 
Fälligkeitstermin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf ein 
Konto der Gemeinde Hafenlohr zu überweisen. 
 
 
Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
 
Ebenfalls am  

15. August 2017 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur Zahlung fällig. 
 
Konten der Gemeinde Hafenlohr: 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
IBAN: DE16 7906 9150 0009 6069 55;  
BIC: GENODEF1GEM 
 
Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN: DE10 7905 0000 0240 1610 00;  
BIC: BYLADEM1SWU 

 
 
Rentensprechtag 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg 
bietet regelmäßig für Versicherte im Amtsgebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 
einen Auskunfts- und Beratungsservice an. 
 
Die Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft 
vormittags unter der Tel. Nr. 09391/6007-23 und Angabe 
der Versicherungsnummer vereinbart werden. 
Zur Beratung bitte Ausweispapiere und bei Bedarf eine 
Vollmacht mitbringen. 
 

 
Probealarm 
 
Der nächste Probealarm der Sirenen wird am  

 
Samstag, 02.09.2017 

 
von der Leitstelle Würzburg ausgelöst. 
 
 
Bauamtsprechtag 
 
Der nächste Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes 
Main-Spessart findet am  

 
Donnerstag, 14.09.2017 
von 09.30 - 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, statt. 
Bitte beachten:  
 
An den Sprechtagen des Bauamtes steht der 
Klimaschutzbeauftragte des Landkreises nur noch bei 
Voranmeldung zur Verfügung. Interessierte können sich 
unter der Tel.-Nr. 09353/793 17 57 anmelden. 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Hafenlohr 
erscheint voraussichtlich in der 37. Kalenderwoche 2017. 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis spätestens 
08.09.2017 bei der Gemeinde oder der  
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Zimmer 2, Frau Pfaff, E-Mail: Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-
Marktheidenfeld.de abzugeben. 
 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSCHIEDENES 

Pädagogische MitarbeiterIn für die 

Mittagsbetreuung in der Grundschule in 

Urspringen 

Wir suchen für unsere Kooperation an der 

Grundschule in Urspringen eine/n pädagogische 

Mitarbeiter/in für die Betreuung und Förderung von 

Schülern der Klassen 1-4  nach Schulschluss 

zwischen 11.00 und 16.00 Uhr. 

Wir suchen 

• eine/n Kinderpfleger/in, Erzieher/in, 

pädagogische Hilfskräfte oder Studenten mit 

pädagogischer Fachrichtung 

Wir erwarten 

• Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen 

• Erfahrungen in der Gruppenarbeit 

• Pädagogische Kompetenzen  

• Freude an Organisation und Innovation 

Wir bieten 

• Interne Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Regelmäßige Teambesprechungen  

• Feste Arbeitsverhältnisse  

• Spaß an der gemeinsamen Arbeit mit 

erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 

• Ausreichend Zeit für Teambesprechungen 

sowie Vor- und Nachbereitung 

• Gute Einarbeitung und kollegiale Beratung 

• Professionelle Konzepte und 

Leistungsbeschreibungen 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der 

Kennziffer U1 senden Sie bitte an: 

Mehr Informationen 

Einrichtung 

Erleben, Arbeiten und Lernen e.V. 

Christof Reißenweber, Brücknerstr. 20 

97080 Würzburg 

Mailkontakt: info.eal@diakonie-

wuerzburg.de 

Telefonkontakt: 0931/359648-15 

Einsatzort Urspringen 

Beginn 
Ab sofort bzw. frühestmöglicher 

Zeitpunkt 

Arbeitszeit 

und 

Vergütung 

Geringfügige Beschäftigung, 4 

Tage/Woche (variiert), ca. 4 Stunden, 

Vergütung nach Qualifikation  

Hinweise 
Schwerbehinderte Bewerber(innen) 

werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

 
 
 
Informationen zu den neuen Pflegeleistungen  
 
Seit Januar 2017 gibt es bei der Pflegeversicherung viele 
Neuerungen. Die Einstufung für die Pflege erfolgt nun nach 
5 Pflegegraden. Im Rahmen des Vortrages wird über die 
neuen Pflegeleistungen in den verschiedenen 
Versorgungsbereichen informiert.  
Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich. 
 
Referentin: Monika Ulsamer, Pflegeberaterin der AOK  
Veranstalter: Selbsthilfegruppe für Aphasie und 
Schlaganfall in Karlstadt, Zentrum für Aphasie & 
Schlaganfall in Würzburg in Kooperation mit Landratsamt 
Main-Spessart, Fachstelle für allgemeine Seniorenarbeit 
 
Termin: 05.10.2017 
Zeit: 15.00 bis 16.00 Uhr 
Ort: Klinikum Main-Spessart, Gemündener Str. 15-17, 
97753 Karlstadt, 3. Stock, Speisesaal 
 
Anmeldung bei: Zentrum für Aphasie & Schlaganfall in 
Würzburg, Frau Peichl,  Tel. 0931/29975-0, 
peichl@aphasie-unterfranken.de oder  
Landratsamt Main-Spessart, Tel. : 09353/793-1146,  
E-Mail: monika.rothagen@lramsp.de  
 
 
 
"Bewerbungsmappen-Check"  
 
Würzburg. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Würzburg bietet Jugendlichen, die sich um Ausbildungs-
stellen bewerben, einen Check von mitgebrachten 
Bewerbungsunterlagen an. Die Unterlagen können in 
Papierform oder digital vorgelegt werden.  
Es werden Tipps und Hinweise zu Deckblatt, Anschreiben 
und Lebenslauf sowie beigefügten Bescheinigungen 
gegeben.  
 
Interessierte können hierfür am Donnerstag, 7. September, 
in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum 
der Agentur für Arbeit Würzburg, Schießhausstraße 9, 
vorbeikommen.   
 
Eine vorherige Terminvereinbarung ist unter der 
Telefonnummer 0931/7949-202 erforderlich.   
 



Wahlvordruck  G5

Gemeinde

Hafenlohr

Verwaltungsgemeinschaff

Marktheidenfeld

Zutreffendes  bitte  ankreuzen  [X oder  in Druckschrift  ausfüllen

WAHLBEKANNTMACHUNG

zur  Bundestagswahl

q. qm24.September2017hnoetoieBundestagswahIstatt.

Die  Wahl  dauert  von  8 b!S  18 Uhr.

2. Die Gemeinde  Hafenlohr

€ bildet  einen  Wahlbezirk.  Der  Wahlraum  befindet  sich  in

(Bezeichnung  und genaue  Anschrift  des Wahlraums)

Der  Wahlraum  ist  €  barrierefrei  €  nicht  barrierefrei.

§ist  in folgende  2 Wahlbezirke  eingeteilt.

Wahlbezirk/SonderwahIbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung  und  genaue  Anschriff
barrierefrei

ja/nein

I

ii

OT Hafenlohr

OT  Windheim

Vereins-  und Bürgerhaus

Hauptstraße  8, 97840  Hafenlohr

Bürgerhaus,  Wiesenweg  9

97840  Hafenlohr-Windheim

Ja

Ja

§ist  in 2 allgemeine  Wahlbezirke  eingeteilt.

In den  WahIbenachrichtigungen,  die den  Wahlberechtigten  in der  Zeit  vom  21.08.2017  bis 02.09.2017  übersandt

worden  sind,  sind  der  Wahlbezirk  und  der  Wahlraum  angegeben,  in dem  die Wahlberechtigten  zu wählen  ha-

ben.

Zahl

gistin Sonderwahlbezirk(e)  eingeteilt,  und  zwar:

(Bezeichnung  und genaue  Anschrift  des Sonderwahlbezirks/der  Sonderwahlbezirke,  barrierefrei  ja/nein)

3. §  Der  Briefwahfüorstand  tritt  zur  Ermittlung  des Briefwahlergebnisses  um

16.00  Uhr  in der  Verwaltungsgemeinschaft  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828  Marktheidenfeld

zusammen.



4. Jede  wahlberechtigte  Person  kann nur in dem Wahlraum  des Wahlbezirks  wählen,  in dessen  Wählerverzeichnis  sie
eingetragen  ist.

Die Wähler  und Wählerinnen  haben  ihre Wahlbenachrichtigung  und einen  amtlichen  Personalausweis  oder  Rei-
sepass  zur  Wahl  mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung  ist auf  Verlangen  bei der Wahl  abzugeben.

Gewählt  wird mit amtlichen  Stimmzetteln.  Jeder  Wähler  und jede  Wählerin  erhält  bei Betreten  des Wahlraums  einen
Stimmzettel  ausgehändigt.

Jeder  Wähler  und jede  Wählerin  hat eine  Erststimme  und  eine  Zweitstimme.

Der Stimmzettel  enthält  jeweils  unter  fortlaufender  Nummer

a) für die Wahl  im Wahlkreis  in schwarzem  Druck  die Namen  der Bewerber  und  Bewerberinnen  der  zugelasse-

nen Kreiswahlvorschläge  unter  Angabe  der Partei,  sofern  sie eine Kurzbezeichnung  verwendet,  auch  dieser,  bei
anderen  KreiswahIvorschlägen  außerdem  des Kennworts  und rechts  von dem Namen  jedes  Bewerbers  und je-
der Bewerberin  einen  Kreis  für  die Kennzeichnung,

b) für die Wahl  nach  Landeslisten  in blauem  Druck  die Bezeichnung  der Parteien,  sofern  sie eine Kurzbezeich-

nung verwenden,  auch dieser,  und jeweils  die Namen  der ersten  fünf  Bewerber  oder  Bewerberinnen  der zuge-
lassenen  Landeslisten  und links von der  Parteibezeichnung  einen  Kreis  für  die Kennzeichnung.

Die wählende  Person  gibt

ihre Erststimme  in der  Weise  ab,

dass sie auf  dem linken  Teil  des  Stimmzettels  (Schwarzdruck)  durch  ein in einen  Kreis gesetztes  Kreuz  oder

auf  andere  Weise  eindeutig  kenntlich  macht,  welchem  Bewerber  oder  welcher  Bewerberin  sie gelten  soll,

und ihre Zweitstimme  in der  Weise  ab,

dass sie auf  dem rechten  Teil  des  Stimmzettels  (Blaudruck)  durch  ein in einen  Kreis  gesetztes  Kreuz  oder  auf
andere  Weise  eindeutig  kenntlich  macht,  welcher  Landesliste  sie gelten  soll.

Der Stimmzettel  muss von der wählenden  Person  in einer  Wahlkabine  des Wahlraums  oder  in einem  besonderen
Nebenraum  gekennzeichnet  und in der  Weise  gefaltet  werden,  dass  ihre Stimmabgabe  nicht  erkennbar  ist.
In der  Wahlkabine  darf  nicht  fotografiert  oder  gefilmt  werden.

5. Die Wahlhandlung  sowie  die im Anschluss  an die Wahlhandlung  erfolgende  Ermittlung  und Feststellung  des Wahler-
gebnisses  im Wahlbezirk  sind öffentlich.  Jede Person  hat Zutritt,  soweit  das ohne Beeinträchtigung  des Wahlge-
schäfts  möglich  ist.

6. Wähler  und Wählerinnen,  die einen  Wahlschein  haben,  können  an der  Wahl  im Wahlkreis,  in dem der Wahlschein
ausgestellt  ist,

a) durch  Stimmabgabe  in einem  beliebigen  Wahlbezirk  dieses  Wahlkreises
oder

b) durch  Briefwahl

teilnehmen.

Wer  durch  Briefwahl  wählen  will, muss  sich von der Gemeinde  (Verwaltungsgemeinschaft)  einen  Wahlschein,  einen

amtlichen  Stimmzettel,  einen  amtlichen  Stimmzettelumschlag  sowie  einen  amtlichen  Wahlbriefumschlag  beschaffen
und seinen  Wahlbrief  mit dem Stimmzettel  (im verschlossenen  Stimmzettelumschlag)  und dem unterschriebenen
Wahlschein  so rechtzeitig  der auf  dem Wahlbriefumschlag  angegebenen  Stelle  zuleiten,  dass  er dort  spätestens  am
Wahltag  bis  18 Uhr  eingeht.  Der  Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen  Stelle  abgegeben  werden.

7, Jede  wahlberechtigte  Person  kann ihr Wahlrecht  nur  einmal  und  nur  persönlich  ausüben  (§ 14 Abs.  4 des Bun-

deswahlgesetzes).

Wer  unbefugt  wählt  oder  sonst  ein unrichtiges  Ergebnis  einer  Wahl  herbeiführt  oder  das Ergebnis  verfälscht,  wird mit

Freiheitsstrafe  bis zu fünf  Jahren  oder mit Geldstrafe  bestraft;  der Versuch  ist strafbar  (§ 107a  Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).

Datum

Marktheidenfeld,  02.08.2017

Unterschri

Acriim  Müller.  Gemeinschaffsvorsitzender
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Gemeinde

Hafenlohr

VerwaItungsgemeinschafi
Marktheidenfeld
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BEKANNTMACHUNG

über  das  Recht  auf  Einsicht  in das  Wählerverzeichnis

und  die  Erteilung  von  Wahlscheinen

für  die  Bundestagswahl

am  24.  September  2017

1.  Das  Wählerverzeichnis  zur  Bundestagswahl  für  die

Gemeinde

tg Wahlbezirke  der  Gemeinde  Hafenlohr

wird  in der  Zeit  von  Montag,  4. September,  bis  Freitag,  8. September  2017  (20. bis 16.  Tag  vor  der  Wahl)

§  während  der  allgemeinen  Öffnungszeiten

von Uhr bis Uhr  im/  in

in der

Verwaltungsgemeinschaff  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828  Marktheidenfeld

Zimmer  2, Erdgeschoss  (barrierefrei)

für  Wahlberechtigte  zur  Einsichtnahme  bereit  gehalten.  Wahlberechtigte  können  die Richtigkeit  oder  Vollständig-

keit  der  zu ihrer  Person  im Wählerverzeichnis  eingetragenen  Daten  überprüfen.  Die Richtigkeit  oder  Vollständig-

keit  der Daten  von  anderen  im Wählerverzeichnis  eingetragenen  Personen  können  Wahlberechtigte  nur  überprü-

fen, wenn  Tatsachen  glaubhaft  gemacht  werden,  aus denen  sich eine  Unrichtigkeit  oder  Unvollständigkeit  des

Wählerverzeichnisses  ergeben  kann.  Das  Recht  auf  Überprüfung  besteht  nicht  hinsichtlich  der  Daten  von  Wahlbe-

rechtigten,  für die im Melderegister  ein Sperrvermerk  gemäß  § 51 Absatz  1 des Bundesmeldegesetzes  eingetra-
gen  ist.

§ Das  Wählerverzeichnis  wird  im automatisierten  Verfahren  geführt;  die Einsichtnahme  ist durch  ein Datensicht-

gerät  möglich.

Wählen  kann  nur,  wer  in das  Wählerverzeichnis  eingetragen  ist oder  einen  Wahlschein  hat.

2. Wer  das  Wählerverzeichnis  für  unrichtig  oder  unvollständig  hä!t, kann

von  Montag,  4. bis spätestens  Freitag,  8. September  2017,  12.00  Uhr  in der

VerwaItungsgemeinschaft  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828  Marktheidenfeld

Zimmer  2, Erdgeschoss

Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  kann  schriftlich  oder  durch  Erklärung  zur  Niederschrift  eingelegt  werden.

3. Wahlberechtigte,  die in das Wählerverzeichnis  eingetragen  sind,  erhalten  spätestens  am 3. September  2017  eine
Wahlbenachrichtigung  samt  Vordruck  für  einen  Antrag  auf  Erteilung  eines  Wahlscheins.  Wer  keine  Wahlbenach-

richtigung  erhalten  hat, aber  glaubt,  wahlberechtigt  zu sein,  muss  Einspruch  gegen  das Wählerverzeichnis  einle-

gen,  wenn  er nicht  Gefahr  laufen  will,  dass  er sein  Wahlrecht  nicht  ausüben  kann.

Wahlberechtigte,  die nur auf  Antrag  in das Wählerverzeichnis  eingetragen  werden  und die bereits  einen  Wahl-

schein  mit  Briefwahlunterlagen  beantragt  haben,  erhalten  keine  Wahlbenachrichtigung.



(Nummer  und  Name  des  Wahlkreises)

4. Wer  einen Wahlschein  hat, kann an der Wahl im Wahlkreis  249 Main-Spessart

durch Stimmabgabe  in einem beliebigen  Wahlraum  (\/Vahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl

teilnehmen.

5. Einen Wahlschein  erhält  auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis  eingetragene  wahlberechtigte  Person.

DerWahlschein  kann bis zum Freitag,  22. September  2017, 18 Uhr,

bei der VerwaItungsgemeinschaff  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828 Marktheidenfeld
Zimmer  2, Erdgeschoss

schriftlich,  elektronisch  oder mündlich  (nicht  aber  telefonisch)  beantragt  werden.  Wer bei nachgewiesener  plötz-
licher  Erkrankung  den Wahlraum  nicht oder nur unter unzumutbaren  Schwierigkeiten  aufsuchen  kann, kann den
Wahlschein  noch bis zum Wahltag,  15 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht  in das Wählerverzeichnis  eingetragene  wahlberechtigte  Person, wenn

a) sie nachweist,  dass sie ohne ihr Verschulden  die Antragsfrist  auf Aufnahme  in das Wählerverzeichnis  nach

§ I 8 Abs. I der Bundeswahlordnung  (bis zum 3. September  2017) oder die Einspruchsfrist  gegen das Wähler-
verzeichnis  nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung  (bis zum 8. September  2017) versäumt  hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme  erst nach Ablauf  der unter  Buchst. a) genannten  Fristen entstanden  ist,
c) ihr Wahlrecht  im Einspruchsverfahren  festgestellt  worden ist und die Gemeinde  von der Feststellung  erst nach

Abschluss  des WähIerverzeichnisses  erfahren  hat.

Der Wahlschein  kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten  Stelle noch bis zum Wahltag,  15 Uhr, schrift-
lich, elektronisch  oder mündlich  (nicht  aber  telefonisch)  beantragt  werden.

6. Wer den Antrag  für  eine andere  Person  stellt,  muss durch Vorlage  einer schriftlichen  Vollmacht  nachweisen,

dass er dazu berechtigt  ist. Behinderte  Wahlberechtigte  können sich bei der Antragstellung  der Hilfe einer anderen

Person  bedienen.

7. Mit dem Wahlschein  erhält die wahlberechtigte  Person zugleich
- einen amtlichen  Stimmzettel,
- einen amtlichen  blauen StimmzettelumschIag,
- einen amtlichen  roten Wahlbriefumschlag  mit der Anschrift,  an die der Wahlbrief  zu übersenden  ist, und
- ein Merkblatt  für die Briefwahl.

Wahlschein  und Briefwahlunterlagen  werden  übersandt  oder amtlich überbracht.  Sie können auch durch die Wahl-
berechtigten  persönlich  abgeholt  werden.  An andere  Personen  können diese Unterlagen  nur ausgehändigt  wer-
den, wenn die Berechtigung  zur Empfangnahme  der Unterlagen  durch Vorlage  einer  schriftlichen  Vollmacht  und
einen amtlichen  Ausweis  nachgewiesen  wird und die bevollmächtigte  Person nicht  mehr  als vier  Wahlberechtig-
te vertritt;  dies hat sie der Gemeinde  vor Empfangnahme  der Unterlagen  schriftlich  zu  versichern.

Verlorene  Wahlscheine  werden nicht ersetzt. Versichert  eine wahlberechtigte  Person glaubhaft,  dass ihr der bean-
tragte Wahlschein  nicht zugegangen  ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag,  23. September  2017),
12 Uhr, ein neuerWahlschein  erteilt  werden.

8. Bei der Briefwahl  muss der Wahlbrief  mit dem Stimmzettel  und dem Wahlschein  so rechtzeitig  an die angegebene
Stelle abgesendet  werden,  dass der Wahlbrief  dort spätestens  am Wahltag  bis 18 Uhr  eingeht.

Der Wahlbrief  wird innerhalb  der Bundesrepublik  Deutschland  ohne besondere  Versendungsform  ausschließlich
von der  Deutschen  Post  AG unentgeltlich  befördert.  Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief  angegebenen  Stel-
le abgegeben  werden.

Datum Unterschriff

Marktheidenfeld,  02.08.2017

Achim  Müller,  Gemeinschaffsvorsitzender



 



 

Dr. med. Josef Pullmann 

Internist – hausärztliche Versorgung 
Hauptstrasse 10, 97840 Hafenlohr 
Tel: 09391-1283, Fax: 09391-917085 
www.drpullmann-hausarzt-hafenlohr.de 
 
Liebe Patienten, 
 
In der Zeit vom 14.08. bis 25.08.2017 bleibt unsere Praxis geschlossen. 
 
Vertretung in dieser Zeit übernehmen die Praxen: 
Dr. Bender, Luitpoldstr. 35b, Marktheidenfeld, Tel.: 09391/91 999 36 
Väth, Elke, Luitpoldstr. 35a, Marktheidenfeld, Tel: 09391-81 061 62 
 
Zusätzlich in der Zeit vom 14.08.-18.08 17: 
Haas, Andreas, Seewiese 9, Esselbach, Tel. 09394-99994 
 
Bitte um vorherige telefonische Anmeldung! 
 
 

 
 
 
 

Fischereiverband Unterfranken e.V. 

Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung-Online 
in Karlstadt 
 
Der Fischereiverband Unterfranken e.V. bietet in Karlstadt einen 
Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung-Online unter Aufsicht eines staatlich 
geprüften Ausbilders an. Der Lehrgang beginnt am 19.01.2018 und endet am 
28.01.2018. Die Online-Prüfung findet voraussichtlich am Samstag, den 
17.02.2018 in Veitshöchheim statt. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Fischereiverbandes 
Unterfranken http://www.fischereiverband-unterfranken.de/fischerpruefung.html. 
Dort finden Sie einen Informationstext, das Anmeldeformular und den Stundenplan 
mit den genauen Lehrgangsterminen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Fischereiverband Unterfranken e.V.: 

Telefon: 0931- 414455 
Fax:       0931- 415744 
E-Mail: info@fischereiverband-
unterfranken.de Internet: 
www.fischereiverband-unterfranken.de 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bekanntmachung 

 

Versammlung der Jagdgenossenschaft  

Rothenfels - Bergrothenfels am 

Freitag, den 08.09.2017,  

um 19.00 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen 

 

Am 08.09.2017 wird zu einer nichtöffentlichen Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Rothenfels - Bergrothenfels eingeladen. 

 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Jagdvorstehers 
3. Genehmigung des Protokolls vom 28.05.2016 
4. Bericht des Kassiers 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdschillings 
7. Weiterverpachtung des Gemeinschaftsjagdreviers Rothenfels/Bergrothenfels. 

8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
 

Alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Rothenfels- Bergrothenfels  werden zu 
dieser Jagdgenossenschaftsversammlung eingeladen. 
Jagdgenossen sind alle Eigentümer, jedoch nicht Pächter, der zum 
Gemeinschaftsjagdrevier gehörenden Flächen, auf denen die Jagd ausgeübt werden 
kann (nicht Baugebiete). 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen: 
Ein Jagdgenosse muss sein Stimmrecht nicht persönlich ausüben, er kann sich auch 
vertreten lassen. 
Als Vertreter eines Jagdgenossen kann auftreten: 

• ohne schriftliche Vollmacht der Ehegatte, ein volljähriger Verwandter in gerader 
Linie (muss nicht selbst Jagdgenosse sein) 

• mit schriftlicher Vollmacht ein Jagdgenosse, vorausgesetzt, dass dieser volljährig 
ist und derselben Jagdgenossenschaft angehört. 

 
Mehr als eine schriftliche Vollmacht darf kein Jagdgenosse in seiner Person 
vereinigen. 
 

Die Jagdgenossen werden gebeten, beim Eintritt in den Versammlungsraum die 
Größe ihres Grundbesitzes anzugeben 
 

Michael Gram, Jagdvorsteher                        Bergrothenfels, 1.08.2017 
     



 

 
 
 

 
 
 

 



  
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Karlstadt

Forstrevier Marktheidenfeld 1  
 

Sehr hohe Gefahr von Borkenkäferbefall 

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 

die fehlenden Niederschläge der letzten Wochen und Monate haben dazu geführt, dass alle 

Baumarten  sehr stark unter Wassermangel leiden. 

Ein geschwächter Baum ist sehr anfällig für Schädlinge, wie den Borkenkäfer  

Gerade bei der Fichte ist die Lage besonders angespannt. Durch den im Durchschnitt viel zu warmen 

Winter konnten viele Borkenkäfer überleben und gut versteckt unter der Rinde weiterfressen. Das 

Problem dabei ist, dass man die befallenen Bäume erst dann erkennt, wenn die Rinde abblättert oder 

sich die Nadeln braun-rötlich verfärben. In den Gemeindewäldern wurden in den letzten Wochen 

zum Teil großflächig neue Borkenkäfernester entdeckt. Da es sich bei den Käfern um ausgewachsene 

Tiere handelt, ist die Gefahr des Neubefalls weiterer Bäume besonders hoch! 

Um das Risiko durch Borkenkäferbefall so gering wie möglich zu halten, möchte ich Sie bitten, 

regelmäßig (alle 2-3 Wochen) ihren Waldbesitz zu kontrollieren. Befallene Bäume müssen umgehend 

aufgearbeitet und aus dem Wald entfernt werden (Lagerung mind. 500m entfernt vom Wald). 

Beseitigen Sie auch abgebrochene Kronen und Stämme, um keinen Brutraum für den Borkenkäfer zu 

schaffen! 

Das befallene Holz lässt sich im Moment noch gut vermarkten.  

 

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mich jederzeit erreichen. 

Forstrevier Marktheidenfeld 1 

0173 / 863 86 53 oder 09391 / 91825-12 

Gesunde Bäume sind mehr wert als kranke Bäume!  

Schützen Sie deshalb Ihren Wald vor weiterem Borkenkäferbefall! 

Ihr Förster 

Matthias Huckle 
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